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Resolution zu Symptompflicht auf Attesten

Die Zusammenkunft aller Physikfachschaften (ZaPF) spricht sich gegen die gefor-
derte Angabe von Symptomen auf Attesten für die Prüfungsunfähigkeitsmeldung
aus.

An vielen Universitäten ist es erforderlich, für den Nachweis der Prüfungsunfä-
higkeit ein ärztliches Attest mit der Angabe von Symptomen einzureichen. Der
Prüfungsausschuss entscheidet darüber, ob die Symptome im jeweiligen Fall eine
Prüfungsunfähigkeit darstellen.

Aus unserer Sicht sprechen mehrere Gründe gegen diese Regelung:

• Studierende müssen Ärzt*innen “freiwillig” von der Schweigepflicht entbin-
den

• Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse haben in der Regel keine Qualifikation,
um über Leistungseinschränkungen durch die angegebenen Symptome zu
entscheiden.

• Die Weitergabe und Speicherung solcher hochsensibler Daten birgt das Risiko,
dass ungewollt Dritte Kenntnis darüber gelangen

Wir fordern die Gesetzgeber daher dazu auf, ausschließlich folgendes Verfahren zu
ermöglichen: Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist einer ärztlichen Prüfungs-
unfähigkeitsbescheinigung gleichzusetzen.
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